Folgender Vorschlag wurde heute in das Parlament eingebracht:
 

Änderung des § 21 Abs 1 achter Satz
"Sind die heranzuziehenden Jahresbeitragsgrundlagen zum Zeitpunkt der Geltendmachung älter als ein Jahr, so sind diese mit den Aufwertungsfaktoren gem § 108 Abs 4 ASVG der betreffenden Jahre aufzuwerten."
 

Diese Regel soll ab dem 1.9.2009 in Kraft treten.
 

Wird diese Regel tatsächlich vom Nationalrat beschlossen, bedeutet zunächst nur, dass bei Geltendmachung des Anspruches auf Arbeitslosengeld nach dem 1.9. diese Aufwertung vorzunehmen ist.
 

Eine Wirkung auf die Notstandshilfe hat diese Regelung nur dann, wenn die Notstandshilfe nach einem Arbeitslosengeldbezug ab dem 1.9.2009 beantragt wird.
 

